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Betriebsreglement des Vereins Mittagstisch Zeihen 

ALLGEMEINES 

Der Mittagstisch Zeihen kann von schulpflichtigen Kindern von Zeihen, vom Kindergarten 

bis zum Ende der Oberstufe, besucht werden.  

Dieses Angebot gilt auch für alle Erwachsenen, welche in der Gemeinde Zeihen wohnen. 

 

Betriebszeiten des Mittagstisch Zeihen:  

Jeden Dienstag von 11:45 bis 13:30 Uhr, ausgenommen Ferien und Feiertage! 

ANMELDUNG Kinder  

Die Anmeldung pro Kind gilt grundsätzlich für ein ganzes Schuljahr und erfolgt mit dem 

Anmeldeformular. Sie gilt für eine regelmässige Teilnahme des Kindes. Dies bringt Ruhe und 

Kontinuität in die Gruppe. 

Mit der Anmeldung wird die Familie zugleich als Aktiv-Mitglied in den Verein ‚Mittagstisch 

Zeihen‘ aufgenommen (gemäss Statuten ‚Mittagstisch Zeihen’). 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt Fr. 30.00/Jahr und wird bei einer allfälligen Kündigung nicht 

rückerstattet. Damit wird ein Teil der administrativen Kosten und des Personaleinsatzes 

gedeckt. 

 

ANMELDUNG Erwachsene 

Erwachsene können sich jeweils bis Samstag 18.00 Uhr per E-Mail, WhatsApp oder 

Telefon für die kommende Woche bei der unten aufgeführten Kontaktstelle anmelden. 

Vom Jahres-Mitgliedsbeitrag sind Erwachsene befreit. 

ABMELDUNGEN 

Kurzfristige Abmeldungen müssen bis spätestens am Dienstag um 07.30 Uhr erfolgen. 

Verschiebungen auf Grund von Stundenplanänderungen wie Lager, Schulreisen, Tages-

ausflügen usw. oder auch krankheitsbedingtes Fehlen, müssen von den Eltern mitgeteilt 

werden. Abmeldungen sind ausschliesslich schriftlich per WhatsApp oder E-Mail an die 

unten aufgeführte Kontaktstelle vorzunehmen. Sie ersparen uns damit unnötige Sorgen 

und umständliches Suchen eines fehlenden Kindes. 

KÜNDIGUNG während des Schuljahres 

Eine Kündigung ist jederzeit, unter Einhaltung der zwei monatigen Frist auf das Monats-

ende, möglich. Sie muss schriftlich erfolgen und ist bei der unten aufgeführten Kontakt-

stelle einzureichen (auch per Mail möglich). Eine Kündigung auf das Ende des Schul-

jahres ist nicht nötig, da die Anmeldung automatisch mit diesem Ende ausläuft.  
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Wird die Teilnahme während der Kündigungsdauer nicht mehr wahrgenommen, können 

dadurch die Kosten nicht erlassen werden. 

FINANZIERUNG 

Der Verein wird mit Elternbeiträgen, Beiträgen der Gemeinde und Spenden finanziert. 

PREISE 

Kinder:    Fr. 10.00 für Mittagessen/Dessert inkl. Getränk, plus 

   Fr.   5.00 für die Betreuung bis Ende Primarschule 

Jugendliche:  Fr. 13.00 für Mittagessen/Dessert inkl. Getränk (Oberstufe bis 16 jährig) 

Erwachsene:  Fr. 16.00 für Mittagessen/Dessert inkl. Getränk und Kaffee 

 
RECHUNUNGSSTELLUNG 
Die Bezahlung der Kinderessen erfolgt quartalsweise mittels Rechnung und zugestelltem 
Einzahlungsschein, zahlbar innerhalb von 30 Tagen. 
Müssen Mahnungen verschickt werden, fällt jeweils die zusätzliche Gebühr von Fr. 15.00 / 
Mahnung an. 
Die Erwachsenen zahlen direkt vor Ort. Es kann ein 10er Abonnement bezogen werden. 
 
BETREUUNGSKOSTEN-DEKLARATION bei der Steuererklärung 
Die Betreuungskosten sind bei Erwerbstätigkeit der Eltern in der Steuererklärung abzugs-
berechtigt. Die hierfür nötige Bestätigung können Sie jeweils im Januar über die unten 
aufgeführte Kontaktstelle anfordern. 

 

BEZUG MAHLZEITEN 

Das Mittagessen wird nicht selber gekocht. Wir berücksichtigen das ortsansässign Gastro-

unternehmen „Restaurant Rössli“, welches dem Lebensmittelgesetz untersteht. Unter Ein-

haltung der Hygienevorschriften wird die Verpflegung abgeholt und von den Betreuungs-

personen geschöpft. Die Desserts werden von den Betreuerinnen hergestellt, vom Gastro-

betrieb bezogen oder teils gekauft. 
 

HAUSORDNUNG 

Der Mittagstisch findet in der Unterkirche im Foyer oder einem Nebenraum statt. Es gilt 

die Hausordnung der Unterkirche zu befolgen. 

 

VERSICHERUNG Kinder 

Unfall - und Haftpflichtversicherungen sind Sache der Erziehungsberechtigten. Für Spiel-

sachen und elektronische Geräte, die von den Kindern selbst mitgebracht werden, übernimmt 

der Verein ‚Mittagstisch Zeihen‘ keine Haftung. Der Gebrauch von elektronischen Geräten ist 

während der Dauer des Mittagstisches nicht erlaubt. 

 

VERSICHERUNG Betrieb 

Der Verein Mittagstisch Zeihen hat eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen. 

BETREUUNG 

Die Verantwortung des Weges zum und vom Mittagstisch gehört in die Obhut der Eltern. 

Der Mittagstisch wird von 11.45 bis 13.30 Uhr angeboten. Die Kinder werden von den 

Betreuungspersonen erwartet und haben die Möglichkeit, die Zeit zwischen dem Mittag-
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essen und Schulbeginn sinnvoll zu verbringen. Die Betreuungszeit ist für alle Kinder der 

Primarschule obligatorisch und ist fixiert von 11.45 – 13.15 Uhr. 

Während der Mittagszeit bleiben die Kinder im Foyer der Unterkirche. Die Kinder unterstehen 

während der ganzen Zeit den Betreuungspersonen und haben dessen Anordnungen Folge zu 

leisten. Die Betreuungspersonen sind dafür besorgt, dass die Kinder pünktlich in die Schule 

zurückkehren. 

Es werden mindestens zwei Betreuungspersonen anwesend sein. Sollte der Betrieb durch 

untragbares Verhalten eines Kindes erheblich gestört werden, nimmt die operative Leitung 

Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf. Wird keine Lösung gefunden, kann der Verein 

‚Mittagstisch Zeihen‘ über einen Ausschluss befinden. 

VERHALTENSREGELN 

Die Eltern besprechen die Verhaltensregeln des Mittagstisches mit dem Kind.  

PUBLIKATION 

Der Verein Mittagstisch Zeihen ist auf den Homepages der Gemeinde Zeihen, (Rubrik Bildung/ 

Mittagstisch) und der Schule Zeihen (Mittagstisch) aufgeschaltet.  

KONTAKTSTELLE Leitung Mittagstisch 

Beatrice Malta, Bahnhofstrasse 18, 5079 Zeihen 

Telefon: 079 672 48 73 

Mail: mittagstisch-zeihen@gmx.ch 
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